
* Das ist die aliquote Reduzierung der im Programm festgelegten 2.000 Mammografien um die Differenz zwischen der
Größenordnung von 700.000 Mammografien (Wert 2011) und den tatsächlich erreichten Mammografien im Jahr 2018.

Antrag auf Ausstellung 
ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik 

1. Angaben zur Person

Anrede und Titel: ÖÄK-Arztnummer: 

Vorname: Nachname: 

Mitglied der Ärztekammer 
für das Bundesland: 

Zustelladresse: 

Postleitzahl: Ort: 

Telefon/Mobiltelefon: E-Mail:

2. Voraussetzungen für die Ausstellung des ÖÄK-Zertifikats

• Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung
(Facharzt für Radiologie, Medizinische Radiologie-
Diagnostik) – Überprüfung durch Akademie

• gültiges DFP-Diplom – Überprüfung durch Akademie
Bei Antragstellungen vor Ablauf des ersten
DFP-Fortbildungszeitraums entfällt diese Voraussetzung.

• Bestätigung Multidisziplinärer Kurs
(10 DFP-Punkte) – bitte in Kopie beilegen

• Nachweis Befundung von Mammografieaufnahmen von
jährlich mindestens 1.700* Frauen pro Radiologen/
Radiologin, die für das Kalenderjahr vor der Antragstellung
zur Anwendung gekommen sind, bspw. durch den Nachweis
von anrechenbaren Assessmenttätigkeiten
(Informationen dazu unter www.arztakademie.at/bkfp).

ACHTUNG: Für die erstmalige Aufnahme ins Programm ist ein 
Nachweis von anrechenbaren Assessmenttätigkeiten nicht möglich! 

• Bestätigung Befunderkurs (20 DFP-Punkte)
bitte in Kopie beilegen

ODER ersatzweise bei Nichtvorliegen der Befundungen 
sowie als zusätzliche Voraussetzung für die 
Programmteilnahme:  
• Bestätigung Intensivbefundertraining (prüfungsimmanent),

absolviert in den der Antragstellung vorangegangenen
24 Monaten – bitte in Kopie beilegen

WICHTIG: Ein aufrechtes ÖÄK-Zertifikat Mamadiagnostik ist eine der Voraussetzungen für die Befundung von 
Früherkennungs-Mammographien im Rahmen des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms bzw. für die Befundung 
von kurativen Mammographien im niedergelassenen Kassenbereich. Die Zertifikatsurkunde für sich genommen 
begründet keinen rechtlichen Status im Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Eine verbindliche Auskunft über 
Ihren Status als Befunder/Befunderin im Rahmen des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms erhalten Sie unter 
http://www.frueh-erkennen.at/fuer-aerztinnen?q=befunder 

3. Bezahlung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich meinen Antrag auf Ausstellung des ÖÄK-Zertifikats Mammadiagnostik zum
Betrag_ von EUR 198,--. Die Leistung ist gem. § 2 Abs. 5 Z 2 UStG 1994 idgF nicht umsatzsteuerbar.
Die Bezahlung erfolgt mittels dem ÖÄK-Zertifikat beiliegenden Zahlschein.

4. Datenschutz
Ich erteile meine Einwilligung, dass meine Angaben EDV-unterstützt verarbeitet und für Fortbildungs-
informationen der Akademie genutzt werden können. Die Einwilligung kann jederzeit per Post (Österreichische
Akademie der Ärzte GmbH, Walcherstraße 11/23, 1020 Wien oder per E-Mail bkfp@arztakademie.at) widerrufen
werden, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf nicht berührt.

Ich bestätigte die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und nehme zur Kenntnis, dass wissentlich 
unrichtige Angaben strafbar sind. 

Datum Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 

Österreichische Akademie der Ärzte GmbH 
Walcherstraße 11/23, 1020 Wien 

bkfp@arztakademie.at  
Tel: 01 512 63 83-0 
Fax: 01 512 63 83-30630 

DVR 1072838 
FN 389270g

gültig ab 25. Mai 2018 
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